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SCHREIBEN VON [ KARL KONRAD] VON BEROLDINGEN AN AMMANN[BEAT

JAKOB I . ZURLAUBEN]

"Es bringet den h . haubtleüten , welche für Venedig Compagnien werben wollen

ein unersetzlichen nachtheyl , das die capitulation noch nit gesiglet worden,

es were schon vor etlichen tagen geschehen , wan man gewüsst hette , ob solches

auch in namen des lobl . standts Zug zue thuen , old zue underlassen ; und damit

das dises guete und nothwendige werk nit länger aufzogen werde , und man wüsse,

woran man seye , schicket dem h . Resident [ in Mailand , Girolamo S q u a d r o-

n i ] disen aignen und lasset durch mich m. H. Vetter landtammen bitten , wolle

ihme belieben lassen , den botten ehist abzuefertigen und durch ihne zue be¬

richten , was die ursach diser dilation seye , wan es villicht were , weilen



'kein getegenheit , Rath zue halten gewesen , wird m. H. Vetter landtarmen wol

wüssen , ob die capitulation dem h . Vetter oberstwachtmeister [Johann

Franz  Zurlauben , Inhaber der Kompagnie Zurlauben - Muos] angenem , in wel¬

chem fahl m. g . H. und Obern [Ammann und Rat ] des lobl . standts Zug verhoffendt-

lich selbigem nit zue wider sein wird , wie dan alhie , zue schwiz dero zwo

corrpagnien undt zue underwalden , alwo auch zwo compagnien angenommen worden,

vermelte capitulation guetgeheissen und alhero geschriben worden , selbige zue

besiglen ; wan aber das lobl . orth Zug solche selbst besiglen wolte , wird man

kein bedenkens haben , es beliebe aber das eine old andere , wird das sigel,

die Canzley und sonst alle gebür erstattet werden , dessen m. H. Vetter landt-

ammen versicheret sein wolle , will seiner grossgünstigen antwort und darbey

seine befelch mit verlangen ehist erwarten , und auch des h . Vetter oberst¬

wachtmeister s , wan er noch gesinnet ist , in disen dienst zu tretten , bitten

disen brieff dem h . Statthalter [Johann Jakob Brandenber  g ] , wan

der h . Vetter kein bedenkens hatt , zue participieren . "

Original - AH 41 , 280 - 281 - Blatt 281 v  leer
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